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(3) Anlage: Qualitätsziele des Gemeindepsychiatrischen Verbunds Landkreis Anhalt-Bitterfeld (GPV-

ABI) 

Wir fördern ein gemeinsames Qualitätsverständnis in der Versorgung psychisch Kranker, tauschen 

uns aktiv darüber aus und passen die Qualitätsziele regelmäßig an, um die bestmögliche 

Versorgung sicherzustellen.  
 
(1) Menschenbild/Grundhaltung 

o Wir helfen Menschen, die von psychischer Erkrankung betroffen sind und beachten ihre 

Einzigartigkeit.  

o Wir begegnen den Betroffenen auf Augenhöhe.   

o Wir motivieren zu einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. 

o Wir helfen, persönliche Fähigkeiten und Stärken zu erkennen und zu nutzen.  

o Wir unterstützen in der individuellen Lebenssituation. 

o Wir geben so viel Hilfe, wie nötig, und so wenig, wie möglich.  

 
(2) Zusammenarbeit 

o Wir arbeiten zusammen, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen, die viele 
verschiedene Unterstützungen brauchen (=einzelfallbezogene Kooperation). 

o Wir halten uns an die Schweigepflicht, die Wünsche des Betroffenen, gesetzliche Vorgaben 
und datenschutzrechtliche Bestimmungen. 

o Wir bieten keine direkten Hilfen an, sondern fördern die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Anbieter. 

o Wir tauschen uns regelmäßig mit den verschiedenen Beteiligten im GPV-ABI aus. 
o Wir vernetzen uns auch mit anderen Anbietern, die nicht Teil des GPV-ABI sind. 
o Wir treffen uns regelmäßig zum Austausch und laden hierzu auch Gäste ein.  

 
(3) Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung 

o Wir überprüfen regelmäßig unsere Angebote und passen sie an die Bedürfnisse der 
Menschen an. 

o Wir wollen die vorhandenen Ressourcen optimal nutzen. 
 

(4) Qualitätskriterien und Aufgaben 
o Wir sorgen gemeinsam dafür, dass Betroffene unabhängig von der Schwere der 

Erkrankung und Einschränkung unterstützt werden  
o Wir wollen ambulante Hilfen vor stationären Hilfen Vorrang geben. 
o Wir arbeiten mit Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen zusammen. 
o Wir kooperieren mit Selbsthilfegruppen und der Selbsthilfekontaktstelle. 
o Wir führen möglichst gegenseitige Fortbildungen durch.  
o Wir richten qualitätssichernde Maßnahmen ein.  

 


